
Bekanntmachung 
 
Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) und des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Planfeststellungsverfahren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung für den Aus-
bau der Staatsstraße 2240 Lauf a. d. Pegnitz – Altdorf b. Nürnberg von Winn bis zum 
Ortsrand von Unterwellitzleithen südlich der Anschlussstelle Altdorf/Leinburg der Bun-
desautobahn A 6 (Abschnitt 780 Station 0,428 bis Abschnitt 820 Station 0,457) im Gebiet 
der Stadt Altdorf b. Nürnberg, der Gemeinden Leinburg und Winkelhaid sowie den ge-
meindefreien Gebieten Leinburg und Winkelhaid im Landkreis Nürnberger Land 
 
Das Staatliche Bauamt Nürnberg hat für das im Betreff genannte Bauvorhaben die Durchfüh-
rung des Planfeststellungsverfahrens beantragt. Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 UVPG. 
 
Für die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung hat das Staatliche Bauamt Nürnberg 
insbesondere folgende Unterlagen vorgelegt: 
 

- Erläuterungsbericht 
- Übersichtskarte 
- Übersichtslageplan 
- Übersichtshöhenplan 
- Lagepläne 
- Höhenpläne 
- Lagepläne Entwässerung 
- Landschaftspflegerischen Maßnahmenübersichtsplan 
- Landschaftspflegerische Maßnahmenpläne 
- Landschaftspflegerische Maßnahmenblätter 
- Tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation 
- Grunderwerbspläne 
- Grunderwerbsverzeichnis 
- Regelungsverzeichnis 
- Unterlage zur Ermittlung der Bauklasse 
- Planblätter mit Straßenquerschnitten 
- Unterlage mit immissionstechnischen Untersuchungen 
- Unterlagen mit wassertechnischen Untersuchungen 
- Fachbeitrag zur Oberflächenentwässerung hinsichtlich der Umweltziele für Oberflä-

chengewässer und des Verschlechterungsverbotes laut Richtlinie 2000/60/EG (WRRL) 
- Textteil zum Landschaftspflegerischen Begleitplan 
- Landschaftspflegerischer Bestands- und Konfliktplan 
- Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung 
- UVP-Bericht 
- Unterlage zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung  
- Verkehrsuntersuchung. 

 
Gegenstand des Vorhabens ist der Ausbau der Staatsstraße 2240 Lauf a. d. Pegnitz – Altdorf 
b. Nürnberg von Winn bis zum Ortsrand von Unterwellitzleithen auf einer Länge von etwa 3,9 
km. Die Staatsstraße wird dabei in unterschiedlichem Umfang verbreitert (von jetzt vorzufin-
denden Fahrbahnbreiten zwischen ca. 6 - 7 m auf eine einheitliche Breite von 7,5 m). Daneben 
wird der Lage- und Höhenverlauf der Staatsstraße in gewissem Umfang angepasst. Östlich 
der Fahrbahn der Staatsstraße wird, beginnend in der Ortslage von Winn an der Einmündung 
der Straße „Winner Au“ bis südlich der Anschlussstelle (AS) Altdorf/Leinburg, ein straßenbe-
gleitender Geh- und Radweg neu gebaut. Darüber hinaus ist vorgesehen, den Pendlerpark-
platz, der sich östlich der Staatsstraße gegenüber des südlichen Astes der genannten 
Anschlussstelle befindet, nach Süden zu verlegen. Er soll zukünftig auf einem Areal zu liegen 
kommen, das auf der Westseite der Staatsstraße gegenüber der Einmündung der Straße „Im 
Erlet“ liegt. In diesem Zug soll der Parkplatz auch vergrößert werden (von derzeit ca. 34 auf 
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zukünftig 86 Stellplätze). Südlich der Einmündung der Straße „Im Erlet“ ist der Bau eines Links-
abbiegestreifens innerhalb eines im Bereich der Staatsstraße vorhandenen Grünstreifen vor-
gesehen; dieser Abbiegestreifen dient der Erreichbarkeit des neuen Pendlerparkplatzes. 
 
Im Rahmen des Vorhabens müssen mehrere die Staatsstraße kreuzende bzw. in diese ein-
mündende Straßen und Wege baulich angepasst werden, insbesondere die Einmündungen 
der Kreisstraße LAU 6, der Gemeindeverbindungsstraße nach Ernhofen und die beiden Äste 
der AS Altdorf/Leinburg der A 6. Die Einmündungen dieser beiden Äste in die Staatsstraße 
werden dabei mit Lichtsignalanlagen ausgestattet. Im Bereich der Einmündungen der LAU 6 
und der Gemeindeverbindungsstraße sind Linksabbiegestreifen vorgesehen. An die Straße 
angeschlossene Grundstückszufahrten müssen ebenso angepasst werden; teilweise werden 
solche zurückgebaut. 
 
Zur schadlosen Ableitung des Straßenoberflächenwassers im Vorhabensbereich wird u. a. un-
weit des Ortsrandes von Winn westlich der Staatsstraße ein Regenrückhaltebecken mit vor-
geschalteten Absetzbecken errichtet. In der Nähe der Einmündung der 
Gemeindeverbindungstraße nach Ernhofen wird aus gleichem Grund westlich der Staats-
straße ein Versickerungsbecken mit vorgeschaltetem Absetzbecken gebaut. 
 
Im Rahmen der Vorhabensumsetzung muss das Brückenbauwerk im Zuge der Staatsstraße 
über einen Bachlauf unweit südlich des südlichen Astes der AS Altdorf/Leinburg der A 6 er-
neuert werden. In diesem Zug wird im Bereich des Brückenbauwerks für eine gewisse Dauer 
eine Behelfsumfahrung über angrenzende Flächen eingerichtet. Der Bachlauf wird in dieser 
Zeit mit Hilfe einer provisorischen Verrohrung unter dieser Umfahrung hindurchgeleitet. 
 
Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Kompensationsmaßnah-
men werden Grundstücke in den Gemarkungen Weißenbrunn (Gemeinde Leinburg), Winkel-
haid (Gemeinde Winkelhaid) und Röthenbach b. Altdorf (Stadt Altdorf b. Nürnberg) sowie den 
gemeinfreien Gemarkungen Leinburg und Winkelhaid (Landkreis Nürnberger Land) bean-
sprucht. 
 
Die Planunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) des Staatlichen Bauamtes Nürnberg 
(einschließlich der schon genannten Unterlagen) liegen in der Zeit vom 
 

17.01.2023 bis 16.02.2023 
 
im Rathaus Winkelhaid, Penzenhofener Str.1, 1.OG Zimmer 12/14, 90610 Winkelhaid, wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag von 08.00-12.00 Uhr, 13.00-15.30 Uhr, Mitt-
woch 08.00-12.00 Uhr, 14.00-18.00 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag 08.00-12.00 Uhr) zur 
allgemeinen Einsichtnahme aus. Zusätzlich kann telefonisch unter der Tel.Nr. 9720-0 auch 
außerhalb der Öffnungszeiten ein Termin zur Einsichtnahme vereinbart werden. 
Zur Wahrung des Gesundheitsschutzes sind bei der Einsichtnahme die geltenden infektions-
schutzrechtlichen Maßgaben zu beachten. 
 
Zudem werden die Unterlagen im Internetauftritt der Regierung von Mittelfranken 
(www.regierung.mittelfranken.bayern.de) unter „Service“ > „Planfeststellung“ > „Planfeststel-
lungsunterlagen“ veröffentlicht; maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten 
Unterlagen (Art. 27a des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes – BayVwVfG). Der In-
halt dieser Bekanntmachung ist an der genannten Stelle des Internetauftritts der Regierung 
ebenso einsehbar. Ferner sind die genannten Unterlagen sowie der Inhalt dieser Bekanntma-
chung über das zentrale Internetportal gemäß § 20 UVPG (https://www.uvp-verbund.de) zu-
gänglich. Maßgeblich ist auch insoweit der Inhalt der ausgelegten Unterlagen (§ 20 Abs. 2 
UVPG). 
 
1. Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann bis spätestens einen 

Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 16.03.2023, im Rathaus Winkelhaid, 

http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/
https://www.uvp-verbund.de/
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Penzenhofener Str.1, 1.OG Zimmer 12/14, 90610 Winkelhaid oder bei der Regierung von 
Mittelfranken, Promenade 27, 91522 Ansbach, Einwendungen gegen den Plan schriftlich 
oder zur Niederschrift erheben. Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt 
werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur zu versehen und an die Adresse poststelle@reg-mfr.bayern.de zu übermit-
teln. Einwendungen mit „konventioneller“ E-Mail ohne qualifizierte elektronische 
Signatur sind unwirksam. 
 
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchti-
gung erkennen lassen. 
 
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt 
sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach 
Art. 74 BayVwVfG einzulegen, können bis zum Ablauf der genannten Frist bei den genann-
ten Stellen zu dem Plan Stellung nehmen. 
 
Nach Ablauf der genannten Einwendungsfrist sind alle Einwendungen, die nicht auf beson-
deren privatrechtlichen Titeln beruhen, für das Verwaltungsverfahren ausgeschlossen (§ 21 
Abs. 4 UVPG). Dies gilt auch für Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen. 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftenlisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Ein-
gaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, 
Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Andernfalls kön-
nen diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 
 

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen, 
die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbe-
helfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach Art. 74 
BayVwVfG einzulegen, von der Auslegung des Plans. 

 
3. Rechtzeitig erhobene Stellungnahmen und Einwendungen werden in einem Termin erör-

tert, der noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig 
Einwendungen erhoben bzw. eine Stellungnahme abgegeben haben – bei gleichförmigen 
Einwendung deren Vertreter – von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 
Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden. 
 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu ge-
ben ist. 
 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellung-
nahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet. 
 

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach 
zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt. 
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6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfah-
rens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an diejenigen, die Einwendungen erhoben bzw. eine Stellung-
nahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn 
mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 
 

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes an treten die Anbaubeschränkungen nach Art. 23 
bis 26 BayStrWG und die Veränderungssperre nach Art. 27b BayStrWG in Kraft. 
 

8. Da für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, wird darauf hin-
gewiesen, dass 
 
– die für das Verfahren und für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens 

zuständige Behörde die Regierung von Mittelfranken ist, 
– über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschieden wer-

den wird, 
– mit den ausgelegten Planunterlagen ein UVP-Bericht nach § 16 UVPG vorgelegt wurde, 
– über die Planunterlagen hinaus keine entscheidungserheblichen Berichte und Empfeh-

lungen der Behörde vorliegen und 
– die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öffentlich-

keit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 18 UVPG ist. 
 

9. Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): 
Auf Grund der seit dem 25.05.2018 anwendbaren DSGVO wird darauf hingewiesen, dass 
im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im o. g. Planfeststellungsverfahren die erho-
benen Einwendungen und darin mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließlich für 
das Planfeststellungsverfahren von der Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde (Regie-
rung von Mittelfranken, Promenade 27, 91522 Ansbach, poststelle@reg-mfr.bayern.de; ört-
licher Datenschutzbeauftragter: Behördliche Datenschutzbeauftragte der Regierung von 
Mittelfranken, Promenade 27, 91522 Ansbach, datenschutzbeauftragte@reg-mfr.bay-
ern.de) erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die persönlichen Daten werden be-
nötigt, um die Betroffenheit beurteilen zu können. Sie werden so lange gespeichert, wie 
dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Aufgabenerfüllung er-
forderlich ist. Die Daten können an den Vorhabensträger und seine beauftragten Büros zur 
Auswertung der Stellungnahmen weitergegeben werden. Insoweit handelt es sich um eine 
erforderliche und somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung 
gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 c) DSGVO. Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/datenschutz/index.html. 
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